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ZUSAMMENFASSUNG 

Am 6. März 2026 hat der Landtag den Bericht und Antrag Nr. 2/2026 betreffend 
die Abänderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes (SAG) in erster Lesung 
beraten. Das Eintreten auf die Vorlage war unbestritten und wurde einhellig be-
schlossen. 

Die vorliegende Stellungnahme beantwortet die anlässlich der ersten Lesung auf-
geworfenen Fragen, sofern sie seitens der Regierung nicht bereits während der 
Landtagsdebatte beantwortet wurden. Insbesondere wird die Frage behandelt, 
warum bei sofortiger Veröffentlichungspflicht behördlicher Massnahmen be-
troffene Personen mangels aufschiebender Wirkung einer Beschwerde keine effek-
tive Möglichkeit haben, sich gegen die Publikation zu wehren.  

Weiters erfolgt eine Änderung dahingehend, dass die Bestimmung zum Inkrafttre-
ten anzupassen ist, da die rechtskräftige Übernahme der Verordnung (EU) 
2022/20361 in das EWR-Abkommen nicht absehbar ist. Die Umsetzung der Richtli-
nie (EU) 2024/1174 muss zudem nicht mit der EWR‑Übernahme verknüpft werden, 
da der entsprechende Beschluss Nr. 296/2025 des Gemeinsamen EWR-Ausschus-
ses vom 5. Dezember 2025 automatisch in Kraft tritt, sobald Liechtenstein die er-
forderliche Mitteilung gemäss Art. 103 Abs. 1 EWR‑Abkommen übermittelt hat. 

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM 

Ministerium für Präsidiales und Finanzen 

BETROFFENE STELLE 

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) 

 
1 Verordnung (EU) 2022/2036 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 zur Ände-

rung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und der Richtlinie 2014/59/EU im Hinblick auf die aufsichtliche 
Behandlung global systemrelevanter Institute mit einer multiplen Abwicklungsstrategie und auf Methoden 
für die indirekte Zeichnung von Instrumenten, die zur Erfüllung der Mindestanforderung an Eigenmittel und 
berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten berücksichtigungsfähig sind (ABl. L 275 vom 25.10.2022, S. 1). 
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Vaduz, 23. Juni 2026 

LNR 2026-904 

P 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehende Stellungnahme 

zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend die Abänderung des Sanierungs- 

und Abwicklungsgesetzes (SAG) (BuA Nr. 2/2026) aufgeworfenen Fragen zu unter-

breiten. 

I. STELLUNGNAHME DER REGIERUNG 

1. ALLGEMEINES 

In der Sitzung vom 6. März 2026 hat der Landtag den Bericht und Antrag 

Nr. 2/2026 betreffend die Abänderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes 

(SAG) in erster Lesung beraten. Das Eintreten auf die Vorlage war unbestritten und 

wurde einhellig beschlossen.  

Die gegenständliche Stellungnahme beantwortet die anlässlich der ersten Lesung 

aufgeworfenen Fragen, soweit sie seitens der Regierung nicht bereits während der 

Landtagsdebatte beantwortet wurden. Zudem wird mit der gegenständlichen Stel-

lungnahme aufgrund der noch nicht absehbaren rechtskräftigen Übernahme der 

Verordnung (EU) 2022/2036 in das EWR-Abkommen eine Anpassung der 
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Bestimmung zum Inkrafttreten vorgenommen. Hinsichtlich der Umsetzung der 

Richtlinie (EU) 2024/11742 bedarf es keiner Verknüpfung mit der EWR-Über-

nahme, weil der Beschluss Nr. 296/2025 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses vom 

5. Dezember 2025 zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleistungen) in Kraft 

tritt, sobald die Mitteilung nach Art. 103 Abs. 1 des EWR-Abkommens von Liech-

tenstein vorliegt. 

2. GRUNDSÄTZLICHE FRAGEN 

Im Rahmen der Eintretensdebatte wurden keine Grundsatzfragen gestellt.  

3. FRAGEN ZU EINZELNEN ARTIKELN 

Zu Art. 101a 

Einzelne Abgeordnete erwähnten, dass Vernehmlassungsteilnehmer sich betref-

fend die Bestimmung zum Massnahmenedikt kritisch geäussert hätten. Die unmit-

telbare Publikation einer behördlichen Massnahme im Internet käme einem «an 

den Pranger stellen» gleich, auch wenn die rasche Bekanntmachung dem Schutz 

anderer Personen, die mit einem solchen Finanzinstitut zu tun haben, dient. Ab-

geordnete bezeichneten dies als ein Spannungsfeld, da die gegenständliche Vor-

lage nicht vorsehe, dass einer Beschwerde aufschiebende Wirkung gewährt 

werde. Damit bestehe für die von der behördlichen Massnahme betroffene Person 

keine Möglichkeit, sich gegen die Veröffentlichung zu wehren. 

Ein Abgeordneter führte aus, wie dies in anderen Ländern geregelt sei und verwies 

auf § 118 des österreichischen Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes. Dort gebe 

 
2 Richtlinie (EU) 2024/1174 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. April 2024 zur Änderung der 

Richtlinie 2014/59/EU und der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 im Hinblick auf bestimmte Aspekte der Min-
destanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (ABl L, 2024/1174 vom 
22.4.2024). 
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es die Möglichkeit der aufschiebenden Wirkung. Zuerst habe eine solche Entschei-

dung der Behörde keine aufschiebende Wirkung, jedoch könne die betroffene Per-

son eine solche beantragen, sofern nicht zwingende öffentliche Interessen dage-

genstehen. Es stelle sich die Frage, ob eine solche Möglichkeit nicht auch in Liech-

tenstein geschaffen werden sollte. 

Zudem stellte eine Abgeordnete die Frage, wie lange diese aufschiebende Wirkung 

anhalten sollte. Für eine bessere Einschätzung sei eine Zeitdimension notwendig, 

da allenfalls in einem berechtigten Fall mit dieser Veröffentlichung andere Akteure 

geschützt würden. 

Um diese Thematik – insbesondere die Veröffentlichung und den Antrag auf auf-

schiebende Wirkung – verständlich darzustellen, wird der Ablauf einer Bankenab-

wicklung sowie die vorhergehenden Schritte nachfolgend erläutert und an den ent-

sprechenden Stellen auf die Fragen der Abgeordneten eingegangen. In diesem Zu-

sammenhang hat die Regierung zum besseren Verständnis einen grafischen Über-

blick der Bankenabwicklung nach SAG erstellt. Dieser ist der Stellungnahme als Bei-

lage beigefügt und nachfolgend abgebildet. 

.
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Eine Bank ist verpflichtet, einen Sanierungsplan zu erstellen und diesen jährlich zu 

aktualisieren. Gerät ein Institut in Schieflage, folgt zunächst eine Sanierungsphase. 

In dieser Phase sind mögliche Massnahmen beispielsweise eine Kapitalerhöhung, 

eine Restrukturierung oder die Einsetzung eines vorläufigen Verwalters. Sind die 

ergriffenen Sanierungsmassnahmen geeignet, den Fortbestand des Instituts nach-

haltig zu sichern, sind diese fortzuführen und es kommt nicht zur Abwicklung.3  

Stellt sich heraus, dass die Sanierungsmassnahmen nicht wirksam sind und somit 

das Institut ausfällt oder möglicherweise ausfällt, ist zu prüfen, ob eine Abwicklung 

nach dem SAG notwendig ist. Dafür müssen drei kumulative Voraussetzungen er-

füllt sein: 

1. die Feststellung eines Ausfalls oder wahrscheinlichen Ausfalls des Instituts;  

2. keine Aussicht, dass der Ausfall des Instituts durch private oder aufsichts-

rechtliche Alternativmassnahmen abgewendet werden kann; und  

3. eine Abwicklung liegt im öffentlichen Interesse.  

Sind die ersten zwei dieser Abwicklungsvoraussetzungen erfüllt, müssen bereits zu 

diesem Zeitpunkt verschiedene Behörden und Institutionen, wie beispielsweise die 

Regierung, das Einlagensicherungssystem, der Europäische Ausschuss für System-

risiken (ESRB) u.a. informiert werden (vgl. Art. 100 Abs. 3 SAG). Wird eines der drei 

genannten Kriterien nicht erfüllt, erfolgt keine Abwicklung nach dem SAG, sondern 

ein gewöhnliches Insolvenzverfahren; konkret eine gerichtliche Liquidation im 

 
3 Beilage: Grafischer Überblick – A. 
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Rahmen eines Konkursverfahrens nach der Insolvenzordnung (vgl. Art. 201 Abs. 1 

BankG4) 5. 

Die dritte Voraussetzung – das Vorliegen eines „öffentlichen Interesses“ an der Ab-

wicklung – ist gesetzlich konkret definiert (Art. 40 i.V.m. Art. 37 SAG): Eine Abwick-

lung liegt dann im öffentlichen Interesse, wenn sie erforderlich und verhältnismäs-

sig ist, um eines oder mehrere der gesetzlich festgelegten Abwicklungsziele zu er-

reichen und ein gewöhnliches Konkursverfahren diese Ziele nicht im gleichen Um-

fang erreichen würde. Die Abwicklungsziele dienen dem Schutz übergeordneter All-

gemeininteressen und umfassen insbesondere die Sicherstellung der Kontinuität 

kritischer Funktionen des Instituts (z.B. Zahlungsverkehr und Einlagengeschäft), die 

Vermeidung erheblicher negativer Auswirkungen auf die Finanzstabilität, den 

Schutz öffentlicher Mittel durch geringere Inanspruchnahme staatlicher Hilfen, den 

Schutz der gesetzlich gedeckten Einleger und Anleger6 sowie den Schutz der Gelder 

und Vermögenswerte der Kunden. Das öffentliche Interesse ist damit klar von den 

einzelfallbezogenen Individualinteressen einzelner Beteiligter (etwa einzelner An-

teilseigner oder Gläubiger) abzugrenzen: Massgeblich sind der Schutz des Finanz-

systems und seiner Funktionsfähigkeit insgesamt sowie der kollektive Schutz der 

Einleger und Kunden des betroffenen Instituts. 

Nach der Feststellung des Vorliegens dieser drei Abwicklungsvoraussetzungen er-

folgt eine Bewertung durch einen unabhängigen Experten, woraufhin die 

 
4 Gesetz vom 5. Dezember 2024 über die Tätigkeit und Beaufsichtigung von Banken, Finanzholdinggesellschaf-

ten und gemischten Finanzholdinggesellschaften (Bankengesetz; BankG), LGBl. 2025 Nr. 85. 
5 Beilage: Grafischer Überblick – B. 
6 Vgl. Art. 37 Abs. 2 Bst. d SAG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 Ziff. 9 und 2 Gesetz vom 27. Februar 2019 über die Einla-

gensicherung und Anlegerentschädigung bei Banken und Wertpapierfirmen (Einlagensicherungs- und An-
legerentschädigungsgesetz; EAG). 
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Abwicklungsbehörde die formelle Abwicklungsentscheidung erlässt und Abwick-

lungsmassnahmen und/oder -instrumente anordnet.7 

Die Abwicklungsbehörde hat nach Erlass der Abwicklungsentscheidung unverzüg-

lich alle relevanten nationalen und europäischen Stellen über die Abwicklungs-

massnahmen zu unterrichten (vgl. Art. 102 Abs. 2 i.V.m. Abs. 3 SAG). Zudem hat 

die Abwicklungsbehörde die Veröffentlichung der Anordnung bzw. des Abwick-

lungsinstruments oder einer entsprechenden Bekanntmachung auf der eigenen 

Website, der Website der EBA, der Website des in Abwicklung befindlichen Instituts 

sowie – bei börsennotierten Instrumenten – über die vorgesehenen Kapitalmarkt-

Publikationskanäle vorzunehmen oder zu veranlassen (vgl. Art. 102 Abs. 4 SAG).8 

Diese öffentliche Kundmachung des Massnahmenedikts dient somit der Zustellung 

der Abwicklungsentscheidung durch öffentliche Bekanntmachung an die betroffe-

nen Personen, wenn eine individuelle Zustellung nicht praktikabel oder aufgrund 

der Unkenntnis des gesamten betroffenen Personenkreises nicht möglich ist. Eine 

vergleichbare Möglichkeit ist in Art. 45 LVG9 bereits vorgesehen (Aufgebotsverfah-

ren) und wird im SAG eingeführt, um den Besonderheiten der Abwicklung gerecht 

zu werden sowie Transparenz und Übersichtlichkeit zu gewährleisten. 

Hinzu kommt, dass eine öffentliche Bekanntmachung nicht etwa eine Besonderheit 

der Abwicklung ist: Käme es mangels öffentlichen Interesses nicht zu einer Abwick-

lung, sondern zu einem Konkursverfahren, so wäre auch dessen Eröffnung öffent-

lich bekannt zu machen (Edikt im Amtsblatt nach Art. 11 der Insolvenzordnung; bei 

Banken zusätzlich mit Information der FMA, der EBA und der weiteren betroffenen 

 
7 Beilage: Grafischer Überblick – C und D. 
8 Beilage: Grafischer Überblick – E. 
9 Gesetz vom 21. April 1922 über die allgemeine Landesverwaltungspflege (die Verwaltungsbehörden und 

ihre Hilfsorgane, das Verfahren in Verwaltungssachen, das Verwaltungszwangs- und Verwaltungsstrafver-
fahren). 
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Stellen). Eine schonendere, nicht öffentliche Verfahrensalternative besteht somit 

nicht. Überdies ist festzuhalten, dass die Veröffentlichung der Abwicklungsent-

scheidung als solche nicht Gegenstand der vorliegenden Vorlage ist. Sie ist bereits 

im SAG vorgesehen – Art. 102 SAG – und beruht auf den zwingenden Vorgaben der 

Richtlinie 2014/59/EU10 (BRRD) – Art. 83 BRRD. Die gegenständliche Vorlage regelt 

mit dem Massnahmenedikt lediglich die Art und Weise der Zustellung der Abwick-

lungsentscheidung, nicht aber die ohnehin bestehenden Veröffentlichungspflich-

ten. 

Gegen die Entscheidungen der Abwicklungsbehörde zur Anordnung von Abwick-

lungsmassnahmen stehen den Anteilseignern, Gläubigern und sonstigen, in ihren 

Rechten Betroffenen, die vollen innerstaatlichen Rechtsmittel zur Verfügung.11 Der 

Rechtsschutz wird durch die gegenständliche Vorlage nicht eingeschränkt. Ledig-

lich die aufschiebende Wirkung dieser Rechtsmittel ist – entsprechend der bereits 

geltenden Bestimmung in Art. 104 Abs. 3 SAG und der Vorgabe des Art. 85 Abs. 4 

Bst. a BRRD – gesetzlich ausgeschlossen, um eine sofortige Krisenintervention 

durch die Abwicklungsbehörde zu ermöglichen und die Finanzstabilität nicht zu ge-

fährden. 

Erfolgt die Zustellung der Abwicklungsentscheidung (Verwaltungsbot) mittels Mas-

snahmenedikt, kann innert drei Monaten Einspruch erhoben werden. Dieser hat – 

wie auch die Beschwerde nach geltendem Recht (Art. 104 Abs. 3 SAG) – keine auf-

schiebende Wirkung (vgl. § 116 Abs. 8 öBaSAG). Die Abwicklungsbehörde entschei-

det über den Einspruch mit Verfügung, gegen die wiederum Beschwerde bei der 

 
10 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines 

Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung 
der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 
2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190). 

11 Beilage: Grafischer Überblick – G. 
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FMA-Beschwerdekommission (FMA-BK) erhoben werden kann. Ein allfälliger An-

trag auf Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung wäre erst in Verbindung mit 

dem letztgenannten Rechtsmittel der Beschwerde möglich. 

Das österreichische Sanierungs- und Abwicklungsgesetz (öBaSAG) schliesst in 

§ 116 Abs. 8 die aufschiebende Wirkung des Rechtsmittels gegen das Massnahme-

nedikt ebenso aus; ohne die Möglichkeit eines Antrags auf aufschiebende Wirkung. 

Nur in § 118 öBaSAG ist die Möglichkeit vorgesehen, im späteren Rechtsmittelver-

fahren einen Antrag auf aufschiebende Wirkung zu stellen. Das heisst, zu einem 

Zeitpunkt im Abwicklungsverfahren, zu dem die angeordneten Abwicklungsmass-

nahmen bereits vollzogen werden. Die Behörde kann diesem Antrag entsprechen, 

wenn keine zwingenden öffentlichen Interessen entgegenstehen und nach Abwä-

gung aller berührten Interessen für den Beschwerdeführer ein unverhältnismässi-

ger Nachteil verbunden wäre. Es gilt hierbei die widerlegbare Vermutung, dass die 

Zuerkennung der aufschiebenden Wirkung zwingenden öffentlichen Interessen zu-

widerläuft. Die Widerlegung dieser Vermutung wird in der Praxis nur schwer mög-

lich sein, weil das öffentliche Interesse bereits rechtsbegründende Voraussetzung 

der Abwicklung selbst ist – sowohl in Österreich als auch in Liechtenstein (Art. 38 

Abs. 1 Bst. c i.V.m. Art. 40 SAG; Public Interest Test).12 

Die praktische Relevanz eines spezialgesetzlichen Antrags auf aufschiebende Wir-

kung wäre somit sehr beschränkt. Dies auch deshalb, weil Abwicklungsmassnah-

men ihre Rechtswirkungen unmittelbar mit Erlass der formellen Abwicklungsent-

scheidung entfalten. Eine nachträglich beantragte aufschiebende Wirkung könnte 

die bereits eingetretenen Rechtswirkungen faktisch nicht mehr rückgängig ma-

chen.13 Zudem sind die einzelnen Abwicklungsmassnahmen typischerweise 

 
12 Vgl. Zartl in Kammel/Schütz, BaSAG § 118 Rz 8 (Stand 1.5.2022, rdb.at). 
13 Vgl. Zartl in Kammel/Schütz, BaSAG § 118 Rz 5 (Stand 1.5.2022, rdb.at). 
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funktional miteinander verknüpft, sodass selbst eine vorübergehende Aussetzung 

des Vollzugs einzelner Massnahmen die Erreichung der Abwicklungsziele insge-

samt erheblich beeinträchtigen oder sogar verunmöglichen könnte. 

Darüber hinaus könnte ein solches spezialgesetzliches Antragsrecht während des 

bereits in Vollzug befindlichen Abwicklungsverfahrens einen erheblichen zusätzli-

chen Bearbeitungsaufwand für die Abwicklungsbehörde verursachen. Dies könnte 

die effiziente und koordinierte Durchführung der Abwicklungsmassnahmen und 

damit die Erreichung der Abwicklungsziele insgesamt beeinträchtigen. Die Anzahl 

potenzieller Anträge sowie der damit verbundene Verwaltungsaufwand sind nicht 

abschätzbar und hängen wesentlich vom konkreten Einzelfall ab. 

Die österreichische Rechtsprechung zum öBaSAG unterstreicht die geringe prakti-

sche Relevanz entsprechender Anträge: Im HETA-Verfahren14 hat das österreichi-

sche Bundesverwaltungsgericht in zwei Beschlüssen vom 4. August 2016 und 1. 

August 201715 die gemeinsamen Anträge von insgesamt elf Gesellschaften auf Zu-

erkennung der aufschiebenden Wirkung abgewiesen. Die Antragsteller konnten in 

keinem der beiden Verfahren ausreichend konkret darlegen, welche unverhältnis-

mässigen Nachteile ihnen durch den sofortigen Vollzug der Abwicklungsmassnah-

men entstehen würden; im früheren Verfahren zum Moratorium kam hinzu, dass 

auch das gesetzlich vermutete überwiegende öffentliche Interesse an der soforti-

gen Durchführung der Abwicklung nicht entkräftet werden konnte. 

 
14 Die HETA ASSET RESOLUTION AG ist die Abbaugesellschaft der ehemaligen Hypo Alpe-Adria-Bank Interna-

tional AG. Ihre Abwicklung durch die österreichische Abwicklungsbehörde war die erste Anwendung des 
österreichischen Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes (BaSAG; Umsetzung der BRRD): Mit Bescheid vom 
1.3.2015 wurde die Abwicklung eingeleitet und ein befristetes Schuldenmoratorium (bis 31.5.2016) ver-
hängt; mit Mandatsbescheid vom 10.4.2016 folgten die Abwicklungsmassnahmen, insbesondere eine Gläu-
bigerbeteiligung (Schuldenschnitt). Gegen diese Massnahmen erhoben zahlreiche Gläubiger Beschwerde 
an das Bundesverwaltungsgericht. Siehe: https://www.fma.gv.at/abwicklung-allgemein/edikte-und-kund-
machungen/heta-asset-resolution-ag/. 

15 Vgl. BVwG 04.08.2016, W204 2130953-1/2E sowie BVwG 01.08.2017, W210 2165568-1 u.a. 

https://www.fma.gv.at/abwicklung-allgemein/edikte-und-kundmachungen/heta-asset-resolution-ag/
https://www.fma.gv.at/abwicklung-allgemein/edikte-und-kundmachungen/heta-asset-resolution-ag/
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Hinsichtlich der zeitlichen Dimension ist festzuhalten, dass Abwicklungsmassnah-

men grundsätzlich rasch und mit sofortiger Wirkung durchgeführt werden müssen. 

Die österreichische Regelung sieht keine feste Dauer für die aufschiebende Wir-

kung vor; sie gilt lediglich bis zur Entscheidung der Rechtsmittelinstanz. Die Ver-

fahrensdauer ist einzelfallabhängig. Angesichts der Komplexität abwicklungsrecht-

licher Sachverhalte ist regelmässig mit mehreren Monaten zu rechnen; in beson-

ders gelagerten Fällen – wie das HETA-Verfahren gezeigt hat – auch deutlich län-

ger. 

Eine Aussetzung der Vollziehbarkeit in diesem Verfahrensstadium würde die be-

reits in Vollzug gesetzten Abwicklungsmassnahmen – etwa eine Unternehmens-

veräusserung oder die Übertragung auf ein Brückeninstitut – in der Schwebe halten 

und damit die Rechtssicherheit für sämtliche an der Abwicklung beteiligten Perso-

nen, insbesondere Erwerber, neue Anteilseigner und betroffene Gläubiger, erheb-

lich beeinträchtigen. Zugleich würde die damit verbundene Unsicherheit das Ver-

trauen der Marktteilnehmer in die erfolgreiche Stabilisierung des Instituts gefähr-

den und das Risiko erhöhen, dass Liquidität abfliesst und die Schwierigkeiten auf 

andere Institute übergreifen. Gerade weil sich Bankenkrisen innert kürzester Zeit 

zuspitzen können und deshalb einer unverzüglichen Krisenintervention bedürfen, 

setzt die Erreichung der Abwicklungsziele die rasche Wirksamkeit und Bestands-

kraft der angeordneten Massnahmen voraus. Aus diesem Grund statuiert auch § 

118 Abs. 1 öBaSAG die widerlegbare Vermutung, dass die Zuerkennung der auf-

schiebenden Wirkung zwingenden öffentlichen Interessen zuwiderläuft. 

Den Betroffenen steht zudem ein nachträglicher Schutz offen. Nach dem im SAG 

verankerten „No-creditor-worse-off“-Prinzip (Art. 42 Abs. 1 Bst. g i.V.m. Art. 92 

SAG) darf keinem Anteilseigner und keinem Gläubiger durch die Abwicklung ein 

grösserer Verlust entstehen als bei einer Liquidation des Instituts im Rahmen eines 

Konkursverfahrens. Ergibt die nachträgliche Bewertung durch eine unabhängige 
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Person nach Art. 93 SAG, dass eine solche Schlechterstellung eingetreten ist, hat 

der betreffende Anteilseigner oder Gläubiger nach Art. 94 SAG Anspruch auf Aus-

zahlung des Differenzbetrags aus dem Abwicklungsfinanzierungsmechanismus. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden: Das Massnahmenedikt dient aus-

schliesslich der Zustellung durch Veröffentlichung, wenn eine individuelle Zustel-

lung an sämtliche Betroffene der angeordneten Abwicklungsmassnahmen 

und/oder -instrumente nicht praktikabel ist. Umfassende Veröffentlichungspflich-

ten bestehen ohnehin unabhängig vom Massnahmenedikt. Gegen die Abwick-

lungsentscheidung können Rechtsmittel ergriffen werden; der Rechtsweg wird 

durch die Lex specialis-Regelung des Art. 101a SAG nicht eingeschränkt.  

Aus den genannten Gründen sieht die Regierung von einer Anpassung der entspre-

chenden Bestimmung ab. 
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II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land-

tag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle diese Stellungnahme zur Kenntnis nehmen und die beilie-

gende Gesetzesvorlage in Behandlung ziehen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES  
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 

gez. Brigitte Haas 
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III. REGIERUNGSVORLAGE 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes 

(SAG) 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 4. November 2016 über die Sanierung und Abwicklung von 

Banken und Wertpapierfirmen (Sanierungs- und Abwicklungsgesetz; SAG), in der 

geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 2 Abs. 1a 

1a) Art. 57a findet Anwendung auf Verkäufer nach Art. 3 Abs. 1 Ziff. 104a. 

Art. 3 Abs. 1 Ziff. 87a und 104a 

1) Im Sinne dieses Gesetzes gelten als: 
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87a. "Liquidationseinheit": eine im EWR niedergelassene juristische Person, für 

die: 

a) im Fall eines Unternehmens, das Teil einer Gruppe ist, im Gruppenab-

wicklungsplan vorgesehen ist, dass das Unternehmen im Wege eines 

regulären Insolvenzverfahrens zu liquidieren ist, oder ein Unterneh-

men innerhalb einer Abwicklungsgruppe, bei dem es sich nicht um 

eine Abwicklungseinheit handelt, für die im Gruppenabwicklungsplan 

die Ausübung von Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnissen 

nicht vorgesehen ist; oder 

b) im Fall eines Unternehmens, das nicht Teil einer Gruppe ist, im Abwick-

lungsplan vorgesehen ist, dass das Unternehmen im Wege eines regu-

lären Insolvenzverfahrens zu liquidieren ist; 

104a. "Verkäufer": 

a) Banken und Finanzinstitute nach Art. 4 des Bankengesetzes;  

b) EWR-Kreditinstitute und EWR-Finanzinstitute, die im Rahmen des 

freien Dienstleistungsverkehrs oder der Niederlassungsfreiheit über 

eine inländische Zweigstelle in Liechtenstein tätig sind; 

c) Wertpapierfirmen nach Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 des Wertpapierfirmenge-

setzes mit Sitz in Liechtenstein; 

d) Wertpapierfirmen mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, die 

im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs oder der Niederlas-

sungsfreiheit über eine inländische Zweigniederlassung in Liechten-

stein tätig sind;  

e) Vermögensverwaltungsgesellschaften nach Art. 4 Abs. 1 Ziff. 1 des 

Vermögensverwaltungsgesetzes mit Sitz in Liechtenstein;  
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f) Verwaltungsgesellschaften nach Art. 3 Abs. 1 Ziff. 4 des Gesetzes über 

bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren mit 

Sitz in Liechtenstein, die Dienstleistungen nach Art. 14 Abs. 2 Bst. a 

oder b des genannten Gesetzes erbringen;  

g) Verwaltungsgesellschaften nach Art. 3 Abs. 1 Ziff. 4 des Gesetzes über 

bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren mit 

Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, die im Rahmen des freien 

Dienstleistungsverkehrs oder der Niederlassungsfreiheit über eine in-

ländische Zweigniederlassung in Liechtenstein Wertpapierdienstleis-

tungen oder Anlagetätigkeiten nach der Richtlinie 2014/65/EU1 im 

Rahmen ihrer Zulassung erbringen;  

h) AIFM nach Art. 4 Abs. 1 Ziff. 2 des Gesetzes über die Verwalter alter-

nativer Investmentfonds mit Sitz in Liechtenstein, die Dienstleistungen 

nach Art. 29 Abs. 3 Bst. a oder b des genannten Gesetzes erbringen;  

i) EWR-AIFM mit Sitz in einem anderen EWR-Mitgliedstaat, die im Rah-

men des freien Dienstleistungsverkehrs oder der Niederlassungsfrei-

heit über eine inländische Zweigniederlassung in Liechtenstein Wert-

papierdienstleistungen oder Anlagetätigkeiten nach der Richtlinie 

2014/65/EU im Rahmen ihrer Zulassung erbringen. 

 
1    Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für 

Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 349). 
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Art. 57a 

Mindeststückelung von nachrangigen berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten 

Verkäufer dürfen nachrangige berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, 

die alle Bedingungen nach Art. 72a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 mit Aus-

nahme von Art. 72a Abs. 1 Bst. b und Art. 72b Abs. 3 bis 5 der genannten Verord-

nung erfüllen, an nichtprofessionelle Kunden nur verkaufen oder über diese bera-

ten, wenn die Instrumente eine Mindeststückelung von mindestens 50 000 Euro 

oder den Gegenwert in Franken ausweisen. 

Art. 58b Abs. 3 bis 3c 

3) Die Abwicklungsbehörde legt für Liquidationseinheiten die in Art. 58 

Abs. 1 genannte Anforderung nicht fest. 

3a) Abweichend von Abs. 3 darf die Abwicklungsbehörde die in Art. 58 Abs. 1 

genannte Anforderung für eine Liquidationseinheit auf Einzelbasis in Höhe eines 

Betrags festlegen, der den Betrag, der im Hinblick auf die Verlustabsorption aus-

reicht, überschreitet, sofern dies insbesondere unter Berücksichtigung möglicher 

Auswirkungen auf die Finanzstabilität und das Ansteckungsrisiko für das Finanz-

system, auch im Hinblick auf die Finanzierungskapazität von Einlagensicherungs-

systemen, gerechtfertigt ist. Legt die Abwicklungsbehörde die in Art. 58 Abs. 1 ge-

nannte Anforderung fest, so erfüllt die Liquidationseinheit die Anforderung durch: 

a) Eigenmittel; 

b) Verbindlichkeiten, die die in Art. 72a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, mit 

Ausnahme des Art. 72b Abs. 2 Bst. b und d der genannten Verordnung, auf-

geführten Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit erfüllen; oder 

c) die in Art. 58a Abs. 3 genannten Verbindlichkeiten. 
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3b) Art. 77 Abs. 2 und Art. 78a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gelten 

nicht für Liquidationseinheiten, für die die Abwicklungsbehörde die in Art. 58 

Abs. 1 genannten Anforderungen nicht festgelegt hat. 

3c) Positionen in Eigenmittelinstrumenten und Instrumenten berücksichti-

gungsfähiger Verbindlichkeiten, die von Tochterinstituten begeben werden, die Li-

quidationseinheiten sind, für die die Abwicklungsbehörde die in Art. 58 Abs. 1 ge-

nannte Anforderung nicht festgelegt hat, werden nicht nach Art. 72e Abs. 5 der 

Verordnung (EU) Nr. 575/2013 in Abzug gebracht. Abweichend davon bringt ein 

Institut oder Unternehmen nach Art. 2 Abs. 1 Bst. b, c oder d, das selbst keine 

Abwicklungseinheit, sondern Tochterunternehmen einer Abwicklungseinheit oder 

eines Drittstaatsunternehmens ist, das — wenn es im EWR niedergelassen wäre 

— eine Abwicklungseinheit wäre, seine Positionen in Eigenmittelinstrumenten in 

Tochterinstituten, die derselben Abwicklungsgruppe angehören und bei denen es 

sich um Liquidationseinheiten handelt, für die die Abwicklungsbehörde die Anfor-

derung nach Art. 58 Abs. 1 nicht festgelegt hat, in Abzug, wenn der Gesamtbetrag 

dieser Positionen 7 % des Gesamtbetrags seiner Eigenmittel und Verbindlichkeiten 

entspricht oder übersteigt, die die in Art. 59a Abs. 8 festgelegten Kriterien für die 

Berücksichtigungsfähigkeit erfüllen, bei einer jährlichen Berechnung zum 31. De-

zember als Durchschnitt der vorangegangenen zwölf Monate. 

Art. 58c Abs. 4 

4) Handelt es sich bei mehr als einem Tochterunternehmen desselben G-SRI 

um Abwicklungseinheiten oder Drittstaatsunternehmen, die – wenn sie im EWR 

niedergelassen wären – Abwicklungseinheiten wären, und ist die Abwicklungsbe-

hörde die für diese Tochterunternehmen zuständige Abwicklungsbehörde, hat die 

Abwicklungsbehörde die zusätzliche Anforderung an Eigenmitteln und 
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berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten nach Abs. 1 Bst. b und Abs. 2 Bst. b für 

die Zwecke des Art. 60 Abs. 4 festzulegen für: 

a)  jede Abwicklungseinheit oder jedes Drittstaatsunternehmen, das — wenn es 

im EWR niedergelassen wäre — eine Abwicklungseinheit wäre; 

b)  das EWR-Mutterunternehmen unter der Annahme, dass es sich um die ein-

zige Abwicklungseinheit des G-SRI handelt. 

Art. 59a Abs. 3a, 3b, 8a und 8b 

3a) Abweichend von Abs. 1 und 2 kann eine Abwicklungsbehörde beschlies-

sen, die in Art. 58b festgelegte Anforderung für Tochterunternehmen nach Abs. 1 

bis 3 auf konsolidierter Basis festzulegen, wenn: 

a) das Tochterunternehmen eine der in Abs. 3b genannten Bedingungen er-

füllt; und  

b) die ausschliessliche Einhaltung der in Art. 58b festgelegten Anforderung auf 

konsolidierter Basis keines der folgenden Ziele wesentlich beeinträchtigt:  

1. die Glaubwürdigkeit und Durchführbarkeit der Gruppenabwicklungs-

strategie; 

2. die Kapazität des Tochterunternehmens, seine Eigenmittelanforde-

rung nach der Ausübung von Herabschreibungs- und Umwandlungs-

befugnissen zu erfüllen; und  

3. die Angemessenheit des internen Verlustübertragungs- und Rekapita-

lisierungsmechanismus, einschliesslich der Herabschreibung oder Um-

wandlung von relevanten Kapitalinstrumenten und berücksichtigungs-

fähigen Verbindlichkeiten des betreffenden Tochterunternehmens 

oder anderer Unternehmen der Abwicklungsgruppe. 
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3b) Als Bedingungen nach Abs. 3a gelten die folgenden Konstellationen: 

a) Das Tochterunternehmen wird direkt von der Abwicklungseinheit gehalten 

und: 

1. die Abwicklungseinheit ist eine EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft 

oder eine gemischte EWR-Mutterfinanzholdinggesellschaft; 

2. sowohl das Tochterunternehmen als auch die Abwicklungseinheit sind 

in demselben EWR-Mitgliedstaat niedergelassen und Teil derselben 

Abwicklungsgruppe; 

3. die Abwicklungseinheit hält ausser dem betroffenen Tochterunterneh-

men nicht unmittelbar ein in Art. 2 Abs. 1 Bst. b, c oder d genanntes 

Tochterinstitut oder Tochterunternehmen, wenn dieses Unternehmen 

den Anforderungen dieses Artikels oder der Anforderung nach 

Art. 58b unterliegt; und 

4. das Tochterunternehmen wäre von den nach Art. 72e Abs. 5 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 575/2013 erforderlichen Abzügen unverhältnismäs-

sig stark betroffen. 

b) Das Tochterunternehmen unterliegt einer nach Art. 155 des Bankengesetzes 

genannten Anforderung nur auf konsolidierter Basis und die Festlegung der 

Anforderung nach Art. 58b auf konsolidierter Basis würde nicht dazu führen, 

dass der Rekapitalisierungsbedarf der Untergruppe, die aus Unternehmen 

innerhalb des betreffenden Konsolidierungskreises besteht, für die Zwecke 

des Art. 58b Abs. 1 Bst. b zu hoch angesetzt wird, insbesondere wenn im 

selben Konsolidierungskreis vorwiegend Abwicklungseinheiten vertreten 

sind. 

8a) Erfüllt ein in Abs. 1 bis 3 genanntes Unternehmen die in Art. 58 Abs. 1 

genannte Anforderung auf konsolidierter Basis, so umfasst der Betrag der 



26 

Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten dieses Unterneh-

mens die folgenden Verbindlichkeiten, die nach Abs. 8 Bst. a von einem im EWR 

niedergelassenen, in die Konsolidierung dieses Unternehmens einbezogenen 

Tochterunternehmen begeben wurden: 

a) Verbindlichkeiten, die entweder direkt oder indirekt über andere Unterneh-

men derselben Abwicklungsgruppe, die nicht in die Konsolidierung des Un-

ternehmens einbezogen sind und die in Art. 58 Abs. 1 genannte Anforderung 

auf konsolidierter Basis erfüllen, an die Abwicklungseinheit begeben und 

von dieser erworben wurden; 

b) Verbindlichkeiten, die an einen bestehenden Anteilseigner begeben wer-

den, der nicht Teil derselben Abwicklungsgruppe ist. 

8b) Die in Abs. 8a genannten Verbindlichkeiten dürfen den Betrag nicht 

übersteigen, der sich ergibt, wenn vom Betrag der in Art. 58 Abs. 1 genannten An-

forderung, die für das in die Konsolidierung einbezogene Tochterunternehmen 

gilt, die Summe aus Folgendem abgezogen wird: 

a) die Verbindlichkeiten, die entweder direkt oder indirekt über andere Unter-

nehmen derselben Abwicklungsgruppe, die in die Konsolidierung des betref-

fenden Unternehmens einbezogen sind, an das Unternehmen, das die in 

Art. 58 Abs. 1 genannte Anforderung auf konsolidierter Basis erfüllt, bege-

ben und von ihm erworben wurden; 

b) der Betrag der nach Abs. 8 Bst. b begebenen Eigenmittel. 

Art. 60 Abs. 5 Einleitungssatz und Abs. 6 

5) Handelt es sich bei mehr als einem Tochterunternehmen desselben G-SRI 

um Abwicklungseinheiten oder Drittstaatsunternehmen, die - wenn sie im EWR 

niedergelassen wären - Abwicklungseinheiten wären, so ist die Anwendung von 
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Art. 72e der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 sowie eine eventuelle Anpassung zur 

weitestmöglichen Verringerung oder Beseitigung der Differenz zwischen der 

Summe der Beträge für einzelne Abwicklungseinheiten oder Drittstaatsunterneh-

mender nach Art. 58c Abs. 4 Bst. a dieses Gesetzes und Art. 12a der genannten 

Verordnung sowie der Summe der Beträge für das EWR-Mutterunternehmen nach 

Art. 58c Abs. 4 Bst. b dieses Gesetzes und Art. 12a der genannten Verordnung zu 

erörtern und zu vereinbaren durch: 

6) Die Anpassung nach Abs. 5 kann mit Rücksicht auf Unterschiede bei der 

Berechnung der Gesamtrisikobeträge in den betreffenden EWR-Mitgliedstaaten 

oder Drittländern erfolgen, indem die Höhe der Anforderung nach Art. 58c ange-

passt wird. Sie darf jedoch nicht erfolgen, um Unterschiede auszugleichen, die sich 

aus Risikopositionen zwischen Abwicklungsgruppen ergeben. Die Summe der Be-

träge für einzelne Abwicklungseinheiten oder Drittstaatsunternehmen, die - wenn 

sie im EWR niedergelassen wären - Abwicklungseinheiten wären, nach Art. 58c 

Abs. 4 Bst. a dieses Gesetzes und Art. 12a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 darf 

nicht geringer sein als die Summe der Beträge für das EWR-Mutterunternehmen 

nach Art. 58c Abs. 4 Bst. b dieses Gesetzes und Art. 12a der genannten Verord-

nung. 

Art. 61 Abs. 6 und 7 

6) Abs. 1 und 5 gelten nicht für eine Liquidationseinheit, es sei denn, die Ab-

wicklungsbehörde hat für ein solches Unternehmen nach Art. 58b Abs. 3a die in 

Art. 58 Abs. 1 genannte Anforderung festgelegt. In diesem Fall legt die Abwick-

lungsbehörde Inhalt und Häufigkeit der Melde- und Offenlegungspflichten für die-

ses Unternehmen fest. Die Abwicklungsbehörde teilt der betreffenden Liquida-

tionseinheit diese Melde- und Offenlegungspflichten mit. Diese Melde- und 
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Offenlegungspflichten gehen nicht über das zur Überwachung der Einhaltung der 

gemäss Art. 58b Abs. 3a festgelegten Anforderungen erforderliche Mass hinaus. 

7) Die Abwicklungsbehörde hat der EBA den Mindestbetrag an Eigenmitteln 

und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten, den sie für jedes Unternehmen 

in ihrer Zuständigkeit im Einklang mit Art. 59 und 59a, einschliesslich einer Ent-

scheidung nach Art. 58a Abs. 3a, festgelegt hat, mitzuteilen. 

Art. 78 Abs. 1c 

1c) Von der Befugnis, berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten unabhängig 

von Abwicklungsmassnahmen herabzuschreiben oder umzuwandeln, darf die Ab-

wicklungsbehörde nur bei berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten Gebrauch 

machen, die den in Art. 59a Abs. 8 Bst. a genannten Voraussetzungen, mit Aus-

nahme der Voraussetzung in Bezug auf die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten nach 

Massgabe des Art. 72c Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, genügen. 

Art. 101a 

Massnahmenedikt 

1) Die Ausübung von Abwicklungsbefugnissen nach Art. 82 erfolgt durch Ver-

waltungsbot ohne vorangegangenes Ermittlungsverfahren. 

2) Das Verwaltungsbot ist durch Kundmachung eines Edikts nach Abs. 3 

(Massnahmenedikt) zu erlassen und gilt damit als zugestellt. Das Massnahmene-

dikt hat zu enthalten: 

a)  den Namen (Firma) und den Sitz: 

1. des abzuwickelnden Instituts oder des Unternehmens nach Art. 2 

Abs. 1 Bst. b, c oder d; und 
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2. im Falle der Anwendung eines der Abwicklungsinstrumente nach 

Art. 49 Abs. 3 Bst. a bis c des übertragenden Rechtsträgers sowie des 

übernehmenden Rechtsträgers; 

b) die Angaben zu den Abwicklungsmassnahmen, insbesondere: 

1. Angaben worauf sich die Anwendung eines der Abwicklungsinstru-

mente nach Art. 49 Abs. 3 Bst. a bis c bezieht; und 

2. Angaben zu den betroffenen Kapitalinstrumenten und Verbindlichkei-

ten bei Anwendung des Bail-in Instruments nach Art. 49 Abs. 3 Bst. d 

oder des Instruments der Beteiligung der Inhaber relevanter Kapitalin-

strumente nach Art. 78, wobei eine gattungsmässige Bezeichnung je-

weils ausreicht; 

c) eine Abschrift einer etwaigen Anordnung, mit der Abwicklungsinstrumente 

angewendet oder entsprechende Befugnisse ausgeübt werden; 

d) den Zeitpunkt, ab dem die Abwicklungsmassnahmen wirksam werden; 

e) eine kurze Belehrung über: 

1. die unmittelbare Rechtswirkung für das in Abwicklung befindliche 

Institut oder Unternehmen nach Art. 2 Abs. 1 Bst. b, c oder d sowie für 

die betroffenen Gläubiger und Anteilseigner; und 

2. die Frist nach Abs. 5. 

3) Das Massnahmenedikt ist auf der Webseite der Abwicklungsbehörde zu 

veröffentlichen und kann auch sonst noch in geeigneter Weise, insbesondere in 

den amtlichen Kundmachungsorganen, bekannt gemacht werden. 

4) Mit Kundmachung des Massnahmenedikts gilt das Verwaltungsbot nach 

Abs. 1 gegenüber den Rechtsträgern nach Abs. 2 Bst. a und allen von den Abwick-

lungsmassnahmen in ihren Rechten Betroffenen, insbesondere den Anteilseignern 
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und Gläubigern des abzuwickelnden Instituts oder Unternehmens nach Art. 2 

Abs. 1 Bst. b bis d, als erlassen und ist diesen gegenüber wirksam. 

5) Gegen ein nach Abs. 1 bis 4 erlassenes Verwaltungsbot können Rechtsträ-

ger nach Abs. 2 Bst. a sowie sonstige von den Abwicklungsmassnahmen in ihren 

Rechten Betroffene, insbesondere Anteilsinhaber und Gläubiger des abzuwickeln-

den Instituts oder Unternehmens nach Art. 2 Abs. 1 Bst. b, c oder d, bei der Ab-

wicklungsbehörde binnen drei Monaten ab Kundmachung des Massnahmenedikts 

schriftlich Einspruch erheben. Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung. 

Rechtsträger nach Abs. 2 Bst. a sind in dem Verfahren nach Abs. 7 jedenfalls Partei. 

Sonstige von den Abwicklungsmassnahmen Betroffene verlieren ihre Stellung als 

Partei, soweit sie nicht binnen vorstehender Frist Einspruch erheben. Art. 50 

Abs. 1 LVG findet keine Anwendung. 

6) Eine Person, die glaubhaft macht, dass sie durch ein unvorhergesehenes 

oder unabwendbares Ereignis verhindert war, rechtzeitig Einspruch zu erheben, 

und die kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft, kann 

binnen zwei Wochen nach dem Wegfall des Hindernisses, jedoch spätestens bis 

zum Zeitpunkt der rechtskräftigen Entscheidung der Sache bei der Abwicklungs-

behörde Einspruch erheben. Solche Einsprüche gelten als rechtzeitig erhoben und 

sind von jener Behörde zu berücksichtigen, bei der das Verfahren anhängig ist.  

7) Nach Ablauf der Frist nach Abs. 5 hat die Abwicklungsbehörde von Amts 

wegen ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Von einer Akteneinsicht einer Partei 

innerhalb offener Frist sind die Schriftsätze anderer Parteien ausgenommen. Die 

Abwicklungsbehörde kann eine mündliche Verhandlung anberaumen. Die Anbe-

raumung ist durch Edikt kundzumachen. Das Edikt hat den Gegenstand der Ver-

handlung, eine Beschreibung des Vorhabens, einen etwaigen Zeitplan sowie Ort 

und Zeit der Verhandlung zu enthalten.  
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8) Beabsichtigt die Abwicklungsbehörde das Verwaltungsbot dergestalt zu 

ändern, dass Personen, die bisher nicht Partei im Verfahren sind, dadurch in ihren 

Rechten betroffen sind, hat sie den dergestalt Betroffenen durch Edikt innerhalb 

einer Frist von drei Monaten Gelegenheit zum Einspruch zu geben. Das Edikt hat 

die Angaben nach Abs. 2 sowie den in Aussicht genommenen Spruch, durch den 

das Verwaltungsbot geändert werden soll, zu enthalten. Abs. 2 sowie 5 bis 7 fin-

den Anwendung. 

9) Die Abwicklungsbehörde hat alle Einsprüche gegen das Verwaltungsbot, 

einschliesslich der Einsprüche nach Abs. 8 mit Verfügung zu erledigen. Die Verfü-

gung ist durch Edikt kundzumachen. Abs. 2 Bst. a bis d, Abs. 3 und 4 finden An-

wendung. 

10) Sobald ein Verwaltungsbot nach Abs. 1 oder eine Verfügung nach Abs. 9 

in Rechtskraft erwachsen ist, hat die Abwicklungsbehörde das Verwaltungsbot 

oder die Verfügung sowie gegebenenfalls den Hinweis, dass in offener Frist gegen 

das Verwaltungsbot kein Einspruch oder gegen die Verfügung keine Beschwerde 

eingelegt worden ist, durch Edikt kundzumachen (Rechtskraftedikt). Abs. 3 findet 

Anwendung. 

11) Die Abwicklungsbehörde hat bis zur Kundmachung eines Edikts nach 

Abs. 10 die Verwaltungsbote und Verfügungen nach Abs. 1 und 9 zur öffentlichen 

Einsicht aufzulegen. 

Art. 101b 

Verfahren bei Kenntnis des betroffenen Personenkreises 

1) Abweichend von Art. 101a kann die Abwicklungsbehörde die Abwick-

lungsbefugnisse durch Verwaltungsbot oder Verfügung anordnen, wenn: 
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a) alle in ihren Rechten betroffenen natürlichen und juristischen Personen be-

kannt sind; und  

b) es sich bei der Befugnis nicht um ein Abwicklungsinstrument nach Art. 49 

Abs. 3 handelt.  

2) Art. 102 Abs. 2, 4 und 5 ist mit der Massgabe anzuwenden, dass das Ver-

waltungsbot oder die Verfügung nach Abs. 1 an die Stelle des Massnahmenedikts 

treten. Den in Art. 102 Abs. 2 genannten Stellen ist zugleich mit der Übermittlung 

der Ausfertigungen des Verwaltungsbots oder der Verfügung mitzuteilen, ab wel-

chem Zeitpunkt die Abwicklungsmassnahmen wirksam werden. 

Art. 130 Abs. 2 Bst. f 

2) Von der FMA wird wegen Übertretung mit Busse bis zu 70 000 Franken 

bestraft, wer: 

f) die Vorgaben zur Mindeststückelung von nachrangigen berücksichtigungsfä-

higen Verbindlichkeiten nach Art. 57a nicht einhält. 

Art. 136a Abs. 10 

10) Auf Instrumente nach Art. 57a, die vor dem 28. Dezember 2020 begeben 

wurden, ist Art. 57a nicht anzuwenden. 

II. 

Umsetzung und Durchführung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung bzw. Durchführung folgender EWR-

Rechtsvorschriften: 
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a) Richtlinie (EU) 2024/1174 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

11. April 2024 zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU und der Verordnung 

(EU) Nr. 806/2014 im Hinblick auf bestimmte Aspekte der Mindestanforde-

rung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (ABl. 

L, 2024/1174, 22.4.2024); 

b) Verordnung (EU) 2022/2036 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 19. Oktober 2022 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 und 

der Richtlinie 2014/59/EU im Hinblick auf die aufsichtliche Behandlung glo-

bal systemrelevanter Institute mit einer multiplen Abwicklungsstrategie und 

auf Methoden für die indirekte Zeichnung von Instrumenten, die zur Erfül-

lung der Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 

Verbindlichkeiten berücksichtigungsfähig sind (ABl. L 275 vom 25.10.2022, 

S. 1). 

III. 

Inkrafttreten 

1) Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Referen-

dumsfrist am 1. Dezember 2026 in Kraft, andernfalls am Tag nach der Kundma-

chung. 

2) Art. 58c Abs. 4, Art. 60 Abs. 5 Einleitungssatz und Abs. 6 sowie Kapitel II 

Bst. b (Umsetzung und Durchführung von EWR-Rechtsvorschriften) treten gleich-

zeitig mit dem Beschluss des Gemeinsamen EWR-Ausschusses Nr. 140/2026 vom 

30. April 2026 zur Änderung von Anhang IX (Finanzdienstleistungen) des EWR-Ab-

kommens in Kraft. 



RICHTLINIE (EU) 2024/1174 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 11. April 2024

zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU und der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 im Hinblick auf 
bestimmte Aspekte der Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbind

lichkeiten

(Text von Bedeutung für den EWR)

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 114,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme der Europäischen Zentralbank (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Richtlinie (EU) 2019/879 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) und die Verordnung (EU) 2019/877 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (5) enthielten Änderungen des in der Richtlinie 2014/59/EU des 
Europäischen Parlaments und des Rates (6) und der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates (7) festgelegten Rahmens für die Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 
Verbindlichkeiten (im Folgenden „MREL“), der für in der Union niedergelassene Kreditinstitute und Wertpapierfirmen 
(im Folgenden „Institute“) sowie für alle anderen Unternehmen gilt, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 
2014/59/EU oder der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 (im Folgenden „Unternehmen“) fallen. Diesen Änderungen 
zufolge kann die interne MREL, die für Institute und Unternehmen gilt, die Tochterunternehmen von 
Abwicklungseinheiten, selbst aber keine Abwicklungseinheiten sind, erfüllt werden, indem diese Institute und 
Unternehmen Instrumente einsetzen, die entweder direkt oder indirekt über andere Unternehmen derselben 
Abwicklungsgruppe an die Abwicklungseinheit begeben und von ihr erworben werden.

(2) Der Rahmen der Union für die MREL wurde zuletzt durch die Verordnung (EU) 2022/2036 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (8) geändert und durch spezifische Abzugsregeln im Falle einer indirekten Zeichnung von 
Instrumenten ergänzt, die für die Erfüllung der internen MREL berücksichtigungsfähig sind. Mit dieser Verordnung 
wurde in die Richtlinie 2014/59/EU eine Verpflichtung aufgenommen, der zufolge die Kommission prüfen muss, wie 
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(1) ABl. C 307 vom 31.8.2023, S. 19.
(2) ABl. C 349 vom 29.9.2023, S. 161.
(3) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 27. Februar 2024 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates 

vom 26. März 2024.
(4) Richtlinie (EU) 2019/879 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Änderung der Richtlinie 2014/59/EU 

in Bezug auf die Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und der Richtlinie 
98/26/EG (ABl. L 150 vom 7.6.2019, S. 296).

(5) Verordnung (EU) 2019/877 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Mai 2019 zur Änderung der Verordnung (EU) 
Nr. 806/2014 in Bezug auf die Verlustabsorptions- und Rekapitalisierungskapazität von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen (ABl. 
L 150 vom 7.6.2019, S. 226).

(6) Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die 
Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, 
der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU 
sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 190).

(7) Verordnung (EU) Nr. 806/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2014 zur Festlegung einheitlicher 
Vorschriften und eines einheitlichen Verfahrens für die Abwicklung von Kreditinstituten und bestimmten Wertpapierfirmen im 
Rahmen eines einheitlichen Abwicklungsmechanismus und eines einheitlichen Abwicklungsfonds sowie zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 (ABl. L 225 vom 30.7.2014, S. 1).

(8) Verordnung (EU) 2022/2036 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Oktober 2022 zur Änderung der Verordnung 
(EU) Nr. 575/2013 und der Richtlinie 2014/59/EU im Hinblick auf die aufsichtliche Behandlung global systemrelevanter Institute 
mit einer multiplen Abwicklungsstrategie und auf Methoden für die indirekte Zeichnung von Instrumenten, die zur Erfüllung der 
Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten berücksichtigungsfähig sind (ABl. L 275 vom 
25.10.2022, S. 1).



sich die indirekte Zeichnung von Instrumenten, die für die Erfüllung der MREL berücksichtigungsfähig sind, auf den 
Wettbewerb zwischen unterschiedlich strukturierten Bankengruppen auswirkt, einschließlich Bankengruppen, die 
zwischen der als Abwicklungseinheit bestimmten Holdinggesellschaft und ihren Tochterunternehmen eine operativ 
tätige Gesellschaft haben. Die Kommission wurde aufgefordert zu bewerten, ob es Unternehmen, die selbst keine 
Abwicklungseinheiten sind, gestattet sein sollte, die MREL auf konsolidierter Basis zu erfüllen. Ferner wurde die 
Kommission aufgefordert zu bewerten, wie Unternehmen, deren Abwicklungsplan eine Liquidation im Rahmen 
eines regulären Insolvenzverfahrens vorsieht, gemäß den MREL-Vorschriften behandelt werden. Schließlich wurde 
die Kommission aufgefordert zu bewerten, ob es angemessen sei, den Betrag der gemäß Artikel 72e Absatz 5 der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (9) erforderlichen Abzüge zu begrenzen. 
Die neuen Bestimmungen sollten daher den Grundsätzen des ursprünglichen Überprüfungsauftrags entsprechen, den 
das Europäische Parlament und der Rat der Kommission erteilt haben, damit für Verhältnismäßigkeit und gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zwischen unterschiedlich strukturierten Bankengruppen gesorgt ist.

(3) Die Kommission hat bei ihrer Überprüfung festgestellt, dass es im Hinblick auf die Ziele, die mit den Vorschriften für 
die interne MREL verfolgt werden, angemessen und verhältnismäßig wäre, den Abwicklungsbehörden zu gestatten, 
die interne MREL für eine größere Bandbreite von Unternehmen auf konsolidierter Basis festzulegen als in der 
Richtlinie 2014/59/EU und der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 vorgesehen ist, wenn dies Institute und 
Unternehmen betrifft, die selbst keine Abwicklungseinheiten, aber Tochterunternehmen von Abwicklungseinheiten 
sind und die andere Tochterunternehmen in derselben Abwicklungsgruppe kontrollieren (im Folgenden 
„zwischengeschaltete Unternehmen“). Dies träfe insbesondere auf Bankengruppen zu, an deren Spitze eine 
Holdinggesellschaft steht. In solchen Fällen konzentrieren die zwischengeschalteten Unternehmen gruppeninterne 
Risikopositionen naturgemäß bei sich und leiten die für die interne MREL berücksichtigungsfähigen Ressourcen, die 
von der Abwicklungseinheit bereitgestellt wurden, weiter. Aufgrund dieser Struktur könnten solche zwischen
geschalteten Unternehmen von den bestehenden Abzugsregeln unverhältnismäßig stark betroffen sein. Die 
Kommission kam ferner zu dem Schluss, dass die Verhältnismäßigkeit des Rahmens für die MREL verbessert werden 
könne, wenn die Regeln für die Risikopositionen angepasst würden, die ein zwischengeschaltetes Unternehmen 
abziehen muss, sollte das begebende Unternehmen eine Liquidationseinheit sein, die keiner MREL-Entscheidung 
unterliegt. In diesen Fällen ist nicht zu erwarten, dass die Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse mit Blick 
auf solche Liquidationseinheiten ausgeübt werden müssen. Die übrigen Unternehmen der Abwicklungsgruppe 
müssen dagegen durch die Abwicklungseinheit rekapitalisiert werden, wenn sie unter Druck geraten oder ausfallen. 
Daher sollten die erforderlichen Ressourcen, die für die MREL berücksichtigungsfähig sind, auf allen Ebenen der 
Abwicklungsgruppe vorhanden sein und ihre Verfügbarkeit für die Verlustabsorption und Rekapitalisierung sollte 
durch den Abzugsmechanismus sichergestellt werden. Die Kommission kam im Rahmen ihrer Überprüfung deshalb 
zu dem Schluss, dass zwischengeschaltete Unternehmen weiterhin den vollen Betrag ihrer Positionen in für die 
interne MREL berücksichtigungsfähigen Ressourcen, die von anderen Nichtliquidationseinheiten derselben 
Abwicklungsgruppe emittiert wurden, abziehen sollten.

(4) Für das ordnungsgemäße Funktionieren der Abzugs- und Konsolidierungsrahmen und für die Berechnung der MREL 
für bestimmte Unternehmen ist es von entscheidender Bedeutung, dass Klarheit darüber besteht, was unter einer 
„Liquidationseinheit“ zu verstehen ist. Zu diesem Zweck sollte eine Definition des Begriffs „Liquidationseinheit“ 
festgelegt werden, in deren Mittelpunkt die Ermittlung von Liquidationseinheiten in der Phase der Ab
wicklungsplanung steht. Daher sollten die Abwicklungsbehörden bei der Erstellung des Abwicklungsplans die in 
den Anwendungsbereich der Richtlinie 2014/59/EU und der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 fallenden Institute und 
Unternehmen ordnungsgemäß bewerten. Ein zentraler Teil dieser Bewertung besteht darin, festzustellen, ob das 
Institut oder Unternehmen kritische Funktionen wahrnimmt. Unbeschadet der Bewertung der Bedeutung des 
Instituts oder Unternehmens auf nationaler oder regionaler Ebene wird auch erwartet, dass eine gründliche Analyse 
der Relevanz der potenziellen Liquidationseinheit innerhalb einer Abwicklungsgruppe durchgeführt wird. Ein 
Institut oder Unternehmen, das einen wesentlichen Teil des Gesamtrisikobetrags, der Gesamtrisikoposition für die 
Verschuldungsquote oder der betrieblichen Erträge einer Abwicklungsgruppe ausmacht, sollte grundsätzlich nicht als 
Liquidationseinheit eingestuft werden.

(5) Gemäß Artikel 45f der Richtlinie 2014/59/EU und Artikel 12g der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 müssen Institute 
und Unternehmen die interne MREL auf Einzelbasis erfüllen. Die Erfüllung auf konsolidierter Basis ist nur in zwei 
spezifischen Fällen zulässig: nämlich im Falle von Unionsmutterunternehmen, bei denen es sich nicht um 
Abwicklungseinheiten handelt und die gleichzeitig Tochterunternehmen von Unternehmen aus Drittländern sind, 
und im Falle von Mutterunternehmen von Instituten oder Unternehmen, die von der Erfüllung der internen MREL 
ausgenommen sind. Gemäß Artikel 72e Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 ist ein zwischengeschaltetes 
Unternehmen, das seine interne MREL auf konsolidierter Basis erfüllt, nicht verpflichtet, Positionen in für die interne 
MREL berücksichtigungsfähigen Ressourcen anderer Unternehmen, die zur selben Abwicklungsgruppe und zu ihrem 
Konsolidierungskreis gehören, in Abzug zu bringen, da die Erfüllung der internen MREL auf konsolidierter Basis eine 
ähnliche Wirkung hat. Die Überprüfung der Kommission hat gezeigt, dass zwischengeschalteten Unternehmen von 
Bankengruppen, an deren Spitze eine Holdinggesellschaft steht, ebenfalls gestattet werden sollte, die interne MREL 
auf konsolidierter Basis zu erfüllen. Insbesondere sollte es möglich sein, die interne MREL auf konsolidierter Basis zu 
erfüllen, wenn die interne MREL bei Anwendung von Abzügen unverhältnismäßig steigen würde. Darüber hinaus 
zeigte sich, dass bei zwischengeschalteten Unternehmen, die Eigenmittelanforderungen oder einer kombinierten 
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(9) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1).



Kapitalpufferanforderung auf konsolidierter Basis unterliegen, die Erfüllung der internen MREL auf Einzelbasis das 
Risiko bergen könnte, dass die für die interne MREL berücksichtigungsfähigen Ressourcen, die auf Ebene des 
zwischengeschalteten Unternehmens bereitgestellt werden, nicht ausreichen, um die Erfüllung der geltenden 
konsolidierten Eigenmittelanforderung nach der Herabschreibung und Umwandlung dieser Ressourcen wieder
herzustellen. Zudem würde im Falle, dass die zusätzliche Eigenmittelanforderung oder die kombinierte 
Kapitalpufferanforderung auf einer anderen Konsolidierungsebene festgelegt würde, ein wichtiger Faktor für die 
Berechnung der MREL für das betreffende Institut oder Unternehmen fehlen, was die Berechnung der Anforderung 
erschwert. In gleicher Weise würde es für die Abwicklungsbehörden schwieriger, gemäß Artikel 16a der Richtlinie 
2014/59/EU und Artikel 10a der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 bestimmte Ausschüttungen, die mit Blick auf die 
MREL des Tochterunternehmens über dem ausschüttungsfähigen Höchstbetrag liegen, zu untersagen, wenn die 
kombinierte Kapitalpufferanforderung, die eine wichtige Kennzahl ist, nicht auf derselben Grundlage wie die interne 
MREL berechnet wird. Aus diesen Gründen sollte die Möglichkeit, die interne MREL auf konsolidierter Basis zu 
erfüllen, auch anders strukturierten Bankengruppen offenstehen, in denen das zwischengeschaltete Unternehmen 
zusätzlichen Eigenmittelanforderungen ausschließlich auf konsolidierter Basis unterliegt. Die mit dieser Richtlinie 
eingeführte Möglichkeit, die interne MREL auf konsolidierter Basis zu erfüllen, wurde als Ergänzung zu jenen Fällen 
vorgesehen, in denen dies bereits gemäß der Richtlinie 2014/59/EU und der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 möglich 
ist, und ersetzt nicht die einschlägigen Bestimmungen jener Gesetzgebungsakte.

(6) Um sicherzustellen, dass die Möglichkeit zur Erfüllung der internen MREL auf konsolidierter Basis nur in den 
einschlägigen Fällen gegeben ist und in der Abwicklungsgruppe nicht zu einem Mangel an für die interne MREL 
berücksichtigungsfähigen Ressourcen führt, sollte die Befugnis, die interne MREL für zwischengeschaltete 
Unternehmen auf konsolidierter Basis festzulegen, im Ermessen der Abwicklungsbehörde liegen und bestimmten 
Bedingungen unterworfen sein. Das zwischengeschaltete Unternehmen sollte ein direktes Tochterunternehmen einer 
Abwicklungseinheit sein, bei der es sich um eine Unions-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder gemischte 
Unions-Mutterfinanzholdinggesellschaft handelt, die im selben Mitgliedstaat niedergelassen und Teil derselben 
Abwicklungsgruppe ist. Diese Abwicklungseinheit sollte außer dem zwischengeschalteten Unternehmen keine 
anderen direkten Tochterunternehmen haben, bei denen es sich um der MREL unterliegende Institute oder 
Unternehmen handelt. Alternativ sollte das betreffende zwischengeschaltete Unternehmen die zusätzliche 
Eigenmittelanforderung ausschließlich auf der Grundlage seiner konsolidierten Lage erfüllen. In beiden Fällen sollte 
die Erfüllung der internen MREL auf konsolidierter Basis jedoch im Rahmen der Bewertung der Abwicklungsbehörde 
weder die Glaubwürdigkeit und Durchführbarkeit der Gruppenabwicklungsstrategie noch die Ausübung der 
Befugnis der Abwicklungsbehörde zur Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten Kapitalinstrumenten und 
berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des betreffenden zwischengeschalteten Unternehmens oder anderer 
Unternehmen seiner Abwicklungsgruppe wesentlich beeinträchtigen. Die Abwicklungsfähigkeit der Abwicklungs
gruppe würde durch die Festlegung der internen MREL auf konsolidierter Basis unter anderem dann beeinträchtigt, 
wenn der zur Erfüllung dieser MREL erforderliche Betrag nicht zur Erfüllung der nach Ausübung der 
Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse geltenden Eigenmittelanforderungen ausreichen würde.

(7) Gemäß Artikel 45f Absatz 2 der Richtlinie 2014/59/EU und Artikel 12g Absatz 2 der Verordnung (EU) 
Nr. 806/2014 können zwischengeschaltete Unternehmen die konsolidierte interne MREL durch Verwendung von 
Eigenmitteln und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten erfüllen. Um die Möglichkeit zur Erfüllung der MREL 
auf konsolidierter Basis in vollem Umfang nutzen zu können, muss sichergestellt sein, dass die berück
sichtigungsfähigen Verbindlichkeiten zwischengeschalteter Unternehmen auf vergleichbare Art und Weise berechnet 
werden wie Eigenmittel. Die Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit von Verbindlichkeiten, die zur Erfüllung der 
internen MREL auf konsolidierter Basis verwendet werden können, sollten daher den in der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 festgelegten Vorschriften für die Berechnung konsolidierter Eigenmittel Rechnung tragen. Um 
Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften für die externe MREL zu gewährleisten, sollte diese Angleichung auch 
die bestehenden Vorschriften in Artikel 45b Absatz 3 der Richtlinie 2014/59/EU und Artikel 12d Absatz 3 der 
Verordnung (EU) Nr. 806/2014 für die Berechnung berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, die Abwicklungs
einheiten zur Erfüllung ihrer konsolidierten MREL verwenden können, widerspiegeln. Dabei ist insbesondere 
sicherzustellen, dass berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten, die von den Tochterunternehmen des Unterneh
mens, das der konsolidierten internen MREL unterliegt, begeben und von der Abwicklungseinheit entweder direkt 
oder indirekt über andere, derselben Abwicklungsgruppe, aber nicht dem Konsolidierungskreis zugehörige 
Unternehmen oder von bestehenden Anteilseignern, die nicht derselben Abwicklungsgruppe angehören, gehalten 
werden, auf die Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten des Unternehmens, das der 
konsolidierten internen MREL unterliegt, angerechnet werden.

(8) Gemäß dem geltenden Rahmen wird die MREL der für die Liquidation bestimmten Unternehmen in den meisten 
Fällen auf den für die Verlustabsorption erforderlichen Betrag festgelegt, der den Eigenmittelanforderungen 
entspricht. In solchen Fällen beinhaltet die MREL für die Liquidationseinheit keine zusätzliche Anforderung in 
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direktem Zusammenhang mit dem Abwicklungsrahmen. Das heißt, dass eine Liquidationseinheit die MREL durch 
Erfüllung der Eigenmittelanforderungen vollständig erfüllen kann und dass eine spezifische Entscheidung der 
Abwicklungsbehörde zur Festlegung der MREL nicht in sinnvoller Weise zur Abwicklungsfähigkeit dieses 
Unternehmens beiträgt. Eine solche Entscheidung bringt sowohl für die Abwicklungsbehörde als auch die 
Liquidationseinheit zahlreiche Verfahrenspflichten mit sich, ohne entsprechende Vorteile im Sinne einer 
Verbesserung der Abwicklungsfähigkeit zu bieten. Aus diesem Grund sollten die Abwicklungsbehörden keine 
MREL für Liquidationseinheiten festlegen. Der Rahmen für die MREL sollte auf der Grundlage von Kriterien 
angewandt werden, mit denen sichergestellt wird, dass ein Unternehmen überall in der Union als Liquidationseinheit 
gilt. Die Abwicklungsbehörden sollten daher sicherstellen, dass die neuen Bestimmungen für Liquidationseinheiten 
einheitlich auf alle Unternehmen in einer grenzübergreifend tätigen Gruppe angewandt werden, insbesondere wenn 
die Gruppe Unternehmen umfasst, die innerhalb und außerhalb der Bankenunion ansässig sind.

(9) Bei der Erstellung von Abwicklungsplänen und der Bewertung der Abwicklungsfähigkeit von Abwicklungsgruppen 
können die Abwicklungsbehörden zu der Einschätzung gelangen, dass ein Tochterinstitut oder ein Tochterunter
nehmen als Liquidationseinheit einzustufen ist, wenn laut Abwicklungsplan eine Liquidation des Instituts oder des 
Unternehmens im Wege eines regulären Insolvenzverfahrens durchführbar und glaubwürdig ist oder wenn im 
Abwicklungsplan die Ausübung der Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnisse im Hinblick auf dieses Institut 
oder dieses Unternehmen nicht vorgesehen ist. Um den Besonderheiten von Unternehmen, die einer 
Zentralorganisation ständig zugeordnet sind, Rechnung zu tragen, kann die Abwicklungsbehörde zu der 
Einschätzung gelangen, dass ein solches Unternehmen als Liquidationseinheit einzustufen ist, wenn im 
Abwicklungsplan keine anderen Maßnahmen, wie etwa eine Fusion von verbundenen Unternehmen, vorgesehen 
sind, die von der Zentralorganisation oder der Abwicklungsbehörde in Bezug auf ein solches Unternehmen zu 
ergreifen wären. In diesen Fällen ist es möglicherweise nicht erforderlich, dass ein Tochterinstitut oder -unternehmen 
über seine Eigenmittelanforderungen hinausgehende Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten hält. 
Um die Abwicklungsfähigkeit der Gruppe unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit zu gewährleisten, 
sollten Positionen in Form von Eigenmittelinstrumenten in bestimmten Fällen — je nachdem, wie hoch die 
Positionen in Eigenmittelinstrumenten von Liquidationseinheiten im Verhältnis zur Verlustabsorptionsfähigkeit des 
zwischengeschalteten Unternehmens sind — in Abzug gebracht werden. Um Klippeneffekte zu vermeiden, sollte das 
Verhältnis dieser Positionen zur Verlustabsorptionsfähigkeit des zwischengeschalteten Unternehmens am Ende jedes 
Kalenderjahres als Durchschnitt der vorangegangenen zwölf Monate berechnet werden. Das zwischengeschaltete 
Unternehmen sollte jedoch nicht verpflichtet sein, Verbindlichkeiten in Abzug zu bringen, die die Bedingungen für 
die Erfüllung der internen MREL erfüllen würden und die nicht als Eigenmittelinstrumente gelten. Bei Ausfall einer 
Liquidationseinheit ist im Abwicklungsplan nicht vorgesehen, dass die Liquidationseinheit rekapitalisiert wird. Dies 
bedeutet, dass weder eine Übertragung von über die bestehenden Eigenmittel hinausgehenden Verlusten von der 
Liquidationseinheit über das zwischengeschaltete Unternehmen auf die Abwicklungseinheit noch eine Übertragung 
von Kapital in die entgegengesetzte Richtung zu erwarten wäre. Diese Anpassung des Spektrums der Positionen, die 
im Zusammenhang mit der indirekten Zeichnung für die interne MREL berücksichtigungsfähiger Ressourcen in 
Abzug zu bringen sind, würde die aufsichtliche Solidität des Rahmens somit nicht beeinträchtigen.

(10) Die in Artikel 77 Absatz 2 und Artikel 78a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegte Erlaubnisregelung zur 
Verringerung von Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, die auch für Institute und Unter
nehmen, die der MREL unterliegen, und für die zur Erfüllung der MREL begebenen Verbindlichkeiten gilt, dient in 
erster Linie dem Ziel, die Abwicklungsbehörden in die Lage zu versetzen, Maßnahmen, die zu einer Verringerung des 
Bestands an berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten führen, zu überwachen und Maßnahmen, die zu einer 
Verringerung über das von den Abwicklungsbehörden für angemessen erachtete Maß hinaus führen würden, zu 
verbieten. Hat die Abwicklungsbehörde in Bezug auf ein Institut oder Unternehmen keine Entscheidung zur 
Festlegung der MREL getroffen, ist dieses Ziel nicht relevant. Institute oder Unternehmen, für die keine Entscheidung 
zur Festlegung der MREL getroffen wurde, sollten daher nicht die vorherige Erlaubnis der Abwicklungsbehörde zu 
Kündigung, Tilgung, Rückzahlung oder Rückkauf von Verbindlichkeiten, die die Anforderungen an die 
MREL-Berücksichtigungsfähigkeit erfüllen würden, einholen müssen.

(11) Bei bestimmten Liquidationseinheiten kann die Abwicklungsbehörde in Betracht ziehen, dass die MREL den 
Verlustabsorptionsbetrag übersteigen sollte, wenn dieser höhere Betrag zum Schutz der Finanzstabilität oder zur 
Vermeidung eines Ansteckungsrisikos für das Finanzsystem, auch im Hinblick auf die Finanzierungskapazität von 
Einlagensicherungssystemen, erforderlich ist. Eine Abwicklungsbehörde sollte nur in diesen Fällen für die 
Liquidationseinheit in verhältnismäßiger Weise eine MREL festlegen können, deren Betrag im Hinblick auf die 
Verlustabsorption ausreichend ist und um den Betrag erhöht wird, der zur angemessenen Deckung der von der 
Abwicklungsbehörde ermittelten etwaigen Risiken unbedingt notwendig ist. Die Liquidationseinheit sollte die MREL 
dann erfüllen und nicht von der Regelung zur vorherigen Erlaubnis gemäß Artikel 77 Absatz 2 und Artikel 78a der 
Verordnung (EU) Nr. 575/2013 befreit werden. Zwischengeschaltete Unternehmen, die derselben Abwicklungs
gruppe angehören wie die betreffende Liquidationseinheit, sollten weiterhin verpflichtet sein, ihre Positionen in von 
dieser Liquidationseinheit emittierten Ressourcen, die für die interne MREL berücksichtigungsfähig sind, von ihren 
für die interne MREL berücksichtigungsfähigen Ressourcen abzuziehen. Da Liquidationsverfahren auf Ebene der 
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juristischen Person angewandt werden, sollten Liquidationseinheiten, die weiterhin der MREL unterliegen, diese 
Anforderung nur auf Einzelbasis erfüllen. Schließlich sind bestimmte Anforderungen an die Berücksichtigungs
fähigkeit, die im Zusammenhang mit dem Eigentum an der betreffenden Verbindlichkeit stehen, nicht relevant, da 
ohne die Ausübung von Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnissen nicht die Notwendigkeit zur 
Aufrechterhaltung der Kontrolle der Abwicklungseinheit über das Tochterunternehmen bestehen würde. Diese 
Anforderungen an die Berücksichtigungsfähigkeit sollten daher nicht gelten.

(12) Gemäß Artikel 45i der Richtlinie 2014/59/EU müssen Institute und Unternehmen den für sie zuständigen Behörden 
und den Abwicklungsbehörden die Beträge der berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten und bail-in-fähigen 
Verbindlichkeiten sowie die Zusammensetzung dieser Verbindlichkeiten melden und diese Informationen zusammen 
mit der Höhe ihrer MREL regelmäßig offenlegen. Von Liquidationseinheiten wird eine solche Meldung bzw. 
Offenlegung nicht verlangt. Um jedoch eine transparente Anwendung der MREL zu gewährleisten, sollten diese 
Melde- und Offenlegungspflichten auch für Liquidationseinheiten gelten, bei denen die Abwicklungsbehörde 
feststellt, dass die MREL höher sein sollte als der zur Verlustabsorption ausreichende Betrag. Im Einklang mit dem 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sollte die Abwicklungsbehörde sicherstellen, dass diese Pflichten nicht über das 
für die Überwachung der Erfüllung der MREL erforderliche Maß hinausgehen.

(13) Im Interesse der Kohärenz sollten die Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 und die nationalen 
Maßnahmen zur Umsetzung der Änderungen der Richtlinie 2014/59/EU ab demselben Zeitpunkt gelten. Es ist 
jedoch angezeigt, für die Änderungen an den Bestimmungen über die Möglichkeit der Erfüllung der konsolidierten 
internen MREL einen früheren Geltungsbeginn vorzusehen, um der Notwendigkeit Rechnung zu tragen, dass die 
Abwicklungsbehörden neue Beschlüsse zur Festlegung der MREL zu diesem Zweck fassen müssen, und um die 
Rechtssicherheit für die Bankengruppen zu erhöhen, die dieser Bestimmung im Hinblick auf die in der Richtlinie 
2014/59/EU und der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 festgelegte allgemeine Frist für die Erfüllung der MREL bis zum 
1. Januar 2024 unterliegen würden. Aus diesem Grund sollten die neuen Vorschriften über die konsolidierte interne 
MREL gemäß der Verordnung (EU) Nr. 806/2014 ab dem Tag nach Inkrafttreten dieser Änderungsrichtlinie gelten. 
Damit würde zudem allen unter die Richtlinie 2014/59/EU und die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 fallenden 
Bankengruppen und Abwicklungsbehörden signalisiert, dass möglicherweise Maßnahmen zur Überbrückung des 
Zeitraums vom 1. Januar 2024 bis zum Geltungsbeginn der nationalen Maßnahmen zur Umsetzung der 
Bestimmungen dieser Änderungsrichtlinie getroffen werden müssen.

(14) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Anpassung der Art und Weise, wie Liquidationseinheiten im 
MREL-Rahmen behandelt werden, und die Anpassung der Möglichkeit für Abwicklungsbehörden zur Festlegung der 
internen MREL auf konsolidierter Basis, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, 
sondern vielmehr durch Änderung von auf Unionsebene bereits festgelegten Vorschriften auf Unionsebene besser zu 
verwirklichen sind, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 
verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus.

(15) Die Richtlinie 2014/59/EU und die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 sollten daher entsprechend geändert werden —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Änderung der Richtlinie 2014/59/EU

Die Richtlinie 2014/59/EU wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 2 Absatz 1 wird folgende Nummer eingefügt:

„83aa. ‚Liquidationseinheit‘: eine in der Union niedergelassene juristische Person, für die im Gruppenabwicklungsplan 
oder — bei Unternehmen, die nicht Teil einer Gruppe sind, — im Abwicklungsplan vorgesehen ist, dass das 
Unternehmen im Wege eines regulären Insolvenzverfahrens zu liquidieren ist, oder ein Unternehmen innerhalb 
einer Abwicklungsgruppe, bei dem es sich nicht um eine Abwicklungseinheit handelt, für die im 
Gruppenabwicklungsplan die Ausübung von Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnissen nicht vorgesehen 
ist;“

2. Artikel 45c wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden die Unterabsätze 2 und 3 gestrichen.
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b) Folgender Absatz wird eingefügt:

„(2a) Die Abwicklungsbehörden legen die in Artikel 45 Absatz 1 genannte Anforderung nicht für Liquidations
einheiten fest.

Abweichend von Unterabsatz 1 kann eine Abwicklungsbehörde bewerten, ob es gerechtfertigt ist, die in Artikel 45 
Absatz 1 genannte Anforderung für eine Liquidationseinheit auf Einzelbasis in Höhe eines Betrags festzulegen, der 
den Betrag, der im Hinblick auf die Verlustabsorption gemäß Absatz 2 Buchstabe a dieses Artikels ausreicht, 
überschreitet. Die Abwicklungsbehörde berücksichtigt im Rahmen ihrer Bewertung insbesondere mögliche 
Auswirkungen auf die Finanzstabilität und das Ansteckungsrisiko für das Finanzsystem, auch im Hinblick auf die 
Finanzierungskapazität von Einlagensicherungssystemen. Legt die Abwicklungsbehörde die in Artikel 45 Absatz 1 
genannte Anforderung fest, so erfüllt die Liquidationseinheit diese Anforderung durch:

a) Eigenmittel;

b) Verbindlichkeiten, die die in Artikel 72a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, mit Ausnahme des Artikels 72b 
Absatz 2 Buchstaben b und d der genannten Verordnung, aufgeführten Kriterien für die Berücksichtigungsfähig
keit erfüllen; oder

c) die in Artikel 45b Absatz 2 genannten Verbindlichkeiten.

Artikel 77 Absatz 2 und Artikel 78a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gelten nicht für Liquidationseinheiten, für 
die die Abwicklungsbehörde die in Artikel 45 Absatz 1 der vorliegenden Richtlinie genannte Anforderung nicht 
festgelegt hat.

Positionen in Eigenmittelinstrumenten und Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, die von 
Tochterinstituten begeben werden, die Liquidationseinheiten sind, für die die Abwicklungsbehörde die in Artikel 45 
Absatz 1 genannte Anforderung nicht festgelegt hat, werden nicht gemäß Artikel 72e Absatz 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 in Abzug gebracht.

Abweichend von Unterabsatz 4 bringt ein Institut oder Unternehmen im Sinne von Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b, c 
oder d, das selbst keine Abwicklungseinheit, sondern Tochterunternehmen einer Abwicklungseinheit oder eines 
Drittlandsunternehmens ist, das — wenn es in der Union niedergelassen wäre — eine Abwicklungseinheit wäre, seine 
Positionen in Eigenmittelinstrumenten in Tochterinstituten, die derselben Abwicklungsgruppe angehören und bei 
denen es sich um Liquidationseinheiten handelt, für die die Abwicklungsbehörde die Anforderung nach Artikel 45 
Absatz 1 nicht festgelegt hat, in Abzug, wenn der Gesamtbetrag dieser Positionen 7 % des Gesamtbetrags seiner 
Eigenmittel und Verbindlichkeiten entspricht oder übersteigt, die die in Artikel 45f Absatz 2 festgelegten Kriterien für 
die Berücksichtigungsfähigkeit erfüllen, bei einer jährlichen Berechnung zum 31. Dezember als Durchschnitt der 
vorangegangenen zwölf Monate.“

3. Artikel 45f wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird nach Unterabsatz 3 folgender Unterabsatz eingefügt:

„Abweichend von den Unterabsätzen 1 und 2 kann eine Abwicklungsbehörde beschließen, die in Artikel 45c 
festgelegte Anforderung für in diesem Absatz genannte Tochterunternehmen auf konsolidierter Basis festzulegen, 
wenn die Abwicklungsbehörde zu dem Schluss kommt, dass alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:

a) Das Tochterunternehmen erfüllt eine der folgenden Bedingungen:

i) Das Tochterunternehmen wird direkt von der Abwicklungseinheit gehalten und

— die Abwicklungseinheit ist eine Unions-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder eine gemischte Unions-Mut
terfinanzholdinggesellschaft,

— sowohl das Tochterunternehmen als auch die Abwicklungseinheit sind in demselben Mitgliedstaat 
niedergelassen und Teil derselben Abwicklungsgruppe,

— die Abwicklungseinheit hält außer dem betroffenen Tochterunternehmen nicht unmittelbar ein in Artikel 1 
Absatz 1 Buchstabe b, c oder d genanntes Tochterinstitut oder Tochterunternehmen, wenn dieses 
Unternehmen den Anforderungen dieses Artikels oder der Anforderung nach Artikel 45c unterliegt,

— das Tochterunternehmen wäre von den nach Artikel 72e Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
erforderlichen Abzügen unverhältnismäßig stark betroffen;
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ii) das Tochterunternehmen unterliegt der in Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU genannten Anforderung nur 
auf konsolidierter Basis und die Festlegung der Anforderung nach Artikel 45c der vorliegenden Richtlinie auf 
konsolidierter Basis würde nicht dazu führen, dass der Rekapitalisierungsbedarf der Untergruppe, die aus 
Unternehmen innerhalb des betreffenden Konsolidierungskreises besteht, für die Zwecke des Artikels 45c 
Absatz 1 Buchstabe b der vorliegenden Richtlinie zu hoch angesetzt wird, insbesondere wenn im selben 
Konsolidierungskreis vorwiegend Abwicklungseinheiten vertreten sind;

b) die Einhaltung der in Artikel 45c festgelegten Anforderung auf konsolidierter Basis anstelle der Einhaltung dieser 
Anforderung auf Einzelbasis beeinträchtigt nicht wesentlich eines der Folgenden:

i) die Glaubwürdigkeit und Durchführbarkeit der Gruppenabwicklungsstrategie,

ii) die Kapazität des Tochterunternehmens, seine Eigenmittelanforderung nach der Ausübung von Herabschrei
bungs- und Umwandlungsbefugnissen zu erfüllen und

iii) die Angemessenheit des internen Verlustübertragungs- und Rekapitalisierungsmechanismus, einschließlich der 
Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten des betreffenden Tochterunternehmens oder anderer Unternehmen der Abwicklungsgruppe 
gemäß Artikel 59.“

b) Folgende Absätze werden eingefügt:

„(2a) Erfüllt ein in Absatz 1 genanntes Unternehmen die in Artikel 45 Absatz 1 genannte Anforderung auf 
konsolidierter Basis, so umfasst der Betrag der Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten dieses 
Unternehmens die folgenden Verbindlichkeiten, die gemäß Absatz 2 Buchstabe a des vorliegenden Artikels von einem 
in der Union niedergelassenen, in die Konsolidierung dieses Unternehmens einbezogenen Tochterunternehmen 
begeben wurden:

a) Verbindlichkeiten, die entweder direkt oder indirekt über andere Unternehmen derselben Abwicklungsgruppe, die 
nicht in die Konsolidierung des Unternehmens einbezogen sind und die in Artikel 45 Absatz 1 genannte 
Anforderung auf konsolidierter Basis erfüllen, an die Abwicklungseinheit begeben und von dieser erworben 
wurden;

b) Verbindlichkeiten, die an einen bestehenden Anteilseigner begeben werden, der nicht Teil derselben 
Abwicklungsgruppe ist.

(2b) Die in Absatz 2a Buchstaben a und b des vorliegenden Artikels genannten Verbindlichkeiten dürfen den 
Betrag nicht übersteigen, der sich ergibt, wenn vom Betrag der in Artikel 45 Absatz 1 genannten Anforderung, die für 
das in die Konsolidierung einbezogene Tochterunternehmen gilt, die Summe aus Folgendem abgezogen wird:

a) die Verbindlichkeiten, die entweder direkt oder indirekt über andere Unternehmen derselben Abwicklungsgruppe, 
die in die Konsolidierung des betreffenden Unternehmens einbezogen sind, an das Unternehmen, das die in 
Artikel 45 Absatz 1 genannte Anforderung auf konsolidierter Basis erfüllt, begeben und von ihm erworben 
wurden;

b) der Betrag der gemäß Absatz 2 Buchstabe b dieses Artikels begebenen Eigenmittel.“

4. Artikel 45i Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Die Absätze 1 und 3 gelten nicht eine Liquidationseinheit, es sei denn, die Abwicklungsbehörde hat für ein 
solches Unternehmen gemäß Artikel 45c Absatz 2a Unterabsatz 2 die in Artikel 45 Absatz 1 genannte Anforderung 
festgelegt. In diesem Fall legt die Abwicklungsbehörde Inhalt und Häufigkeit der in den Absätzen 5 und 6 des 
vorliegenden Artikels genannten Melde- und Offenlegungspflichten für dieses Unternehmen fest. Die Abwicklungs
behörde teilt der betreffenden Liquidationseinheit diese Melde- und Offenlegungspflichten mit. Diese Melde- und 
Offenlegungspflichten gehen nicht über das zur Überwachung der Einhaltung der gemäß Artikel 45c Absatz 2a 
Unterabsatz 2 festgelegten Anforderungen erforderliche Maß hinaus.“

5. Artikel 45j Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Für jedes in ihre Zuständigkeit fallende Unternehmen unterrichten die Abwicklungsbehörden die EBA über die 
gemäß Artikel 45e oder Artikel 45f festgelegte Mindestanforderung an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige 
Verbindlichkeiten, einschließlich der gemäß Artikel 45f Absatz 1 Unterabsatz 4 getroffenen Entscheidungen.“
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Artikel 2

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 806/2014

Die Verordnung (EU) Nr. 806/2014 wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 3 Absatz 1 wird folgende Nummer eingefügt:

„24aa. ‚Liquidationseinheit‘ eine in einem teilnehmenden Mitgliedstaat niedergelassene juristische Person, für die im 
Gruppenabwicklungsplan oder — bei Unternehmen, die nicht Teil einer Gruppe sind, — im Abwicklungsplan 
vorgesehen ist, dass das Unternehmen im Wege eines regulären Insolvenzverfahrens zu liquidieren ist, oder ein 
Unternehmen innerhalb einer Abwicklungsgruppe, bei dem es sich nicht um eine Abwicklungseinheit handelt, 
für die im Gruppenabwicklungsplan die Ausübung von Herabschreibungs- und Umwandlungsbefugnissen nicht 
vorgesehen ist;“

2. Artikel 12d wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden die Unterabsätze 2 und 3 gestrichen.

b) Folgender Absatz wird eingefügt:

„(2a) Der Ausschuss legt die in Artikel 12a Absatz 1 genannte Anforderung nicht für Liquidationseinheiten fest.

Abweichend von Unterabsatz 1 kann der Ausschuss bewerten, ob es gerechtfertigt ist, die in Artikel 12a Absatz 1 
genannte Anforderung für eine Liquidationseinheit auf Einzelbasis in Höhe eines Betrags festzulegen, der den Betrag, 
der im Hinblick auf die Verlustabsorption gemäß Absatz 2 Buchstabe a ausreicht, überschreitet. Der Ausschuss 
berücksichtigt im Rahmen seiner Bewertung insbesondere mögliche Auswirkungen auf die Finanzstabilität und das 
Ansteckungsrisiko für das Finanzsystem, auch im Hinblick auf die Finanzierungskapazität von Einlagensicherungs
systemen. Legt der Ausschuss die in Artikel 12a Absatz 1 genannte Anforderung fest, so erfüllt die 
Liquidationseinheit diese Anforderung durch:

a) Eigenmittel;

b) Verbindlichkeiten, die die in Artikel 72a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, mit Ausnahme des Artikels 72b 
Absatz 2 Buchstaben b und d der genannten Verordnung, aufgeführten Kriterien für die Berücksichtigungsfähig
keit erfüllen; oder

c) die in Artikel 12c Absatz 2 genannten Verbindlichkeiten.

Artikel 77 Absatz 2 und Artikel 78a der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 gelten nicht für Liquidationseinheiten, für 
die der Ausschuss die in Artikel 12a Absatz 1 der vorliegenden Verordnung genannte Anforderung nicht festgelegt 
hat.

Positionen in Eigenmittelinstrumenten und Instrumenten berücksichtigungsfähiger Verbindlichkeiten, die von 
Tochterinstituten begeben werden, die Liquidationseinheiten sind, für die der Ausschuss die in Artikel 12a Absatz 1 
genannte Anforderung nicht festgelegt hat, werden nicht gemäß Artikel 72e Absatz 5 der Verordnung (EU) 
Nr. 575/2013 in Abzug gebracht.

Abweichend von Unterabsatz 4 bringt ein Institut oder Unternehmen im Sinne von Artikel 2, das selbst keine 
Abwicklungseinheit, sondern Tochterunternehmen einer Abwicklungseinheit oder eines Drittlandsunternehmens ist, 
das — wenn es in der Union niedergelassen wäre — eine Abwicklungseinheit wäre, seine Positionen in 
Eigenmittelinstrumenten in Tochterinstituten, die derselben Abwicklungsgruppe angehören und bei denen es sich um 
Liquidationseinheiten handelt, für die der Ausschuss die Anforderung nach Artikel 12a Absatz 1 nicht festgelegt hat, 
in Abzug, wenn der Gesamtbetrag dieser Positionen 7 % des Gesamtbetrags seiner Eigenmittel und Verbindlichkeiten 
entspricht oder übersteigt, die die in Artikel 12g Absatz 2 festgelegten Kriterien für die Berücksichtigungsfähigkeit 
erfüllen, bei einer jährlichen Berechnung zum 31. Dezember als Durchschnitt der vorangegangenen zwölf Monate.“

3. Artikel 12g wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird nach Unterabsatz 3 folgender Unterabsatz eingefügt:

„Abweichend von den Unterabsätzen 1 und 2 kann der Ausschuss beschließen, die in Artikel 12d festgelegte 
Anforderung für in diesem Absatz genannte Tochterunternehmen auf konsolidierter Basis festzulegen, wenn der 
Ausschuss zu dem Schluss kommt, dass alle folgenden Bedingungen erfüllt sind:
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a) Das Tochterunternehmen erfüllt eine der folgenden Bedingungen:

i) Das Tochterunternehmen wird direkt von der Abwicklungseinheit gehalten und

— die Abwicklungseinheit ist eine Unions-Mutterfinanzholdinggesellschaft oder eine gemischte Unions-Mut
terfinanzholdinggesellschaft,

— sowohl das Tochterunternehmen als auch die Abwicklungseinheit sind in demselben teilnehmenden 
Mitgliedstaat niedergelassen und Teil derselben Abwicklungsgruppe,

— die Abwicklungseinheit hält außer dem betroffenen Tochterunternehmen nicht unmittelbar ein in Artikel 1 
Absatz 1 Buchstabe a der Richtlinie 2014/59/EU genanntes Tochterinstitut oder ein in Artikel 1 Absatz 1 
Buchstaben b, c oder d jener Richtlinie genanntes Tochterunternehmen, wenn dieses Unternehmen der 
Anforderung nach Artikel 45c oder 45f jener Richtlinie oder nach Artikel 12d oder 12g der vorliegenden 
Verordnung unterliegt,

— das Tochterunternehmen wäre von den nach Artikel 72e Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 
erforderlichen Abzügen unverhältnismäßig stark betroffen;

ii) das Tochterunternehmen unterliegt der in Artikel 104a der Richtlinie 2013/36/EU genannten Anforderung nur 
auf konsolidierter Basis und die Festlegung der Anforderung nach Artikel 12d der vorliegenden Verordnung auf 
konsolidierter Basis würde nicht dazu führen, dass der Rekapitalisierungsbedarf der Untergruppe, die aus 
Unternehmen innerhalb des betreffenden Konsolidierungskreises besteht, für die Zwecke des Artikels 12d 
Absatz 1 Buchstabe b der vorliegenden Verordnung zu hoch angesetzt wird, insbesondere wenn im selben 
Konsolidierungskreis vorwiegend Abwicklungseinheiten vertreten sind;

b) die Einhaltung der in Artikel 12d festgelegten Anforderung auf konsolidierter Basis anstelle der Einhaltung dieser 
Anforderung auf Einzelbasis beeinträchtigt nicht wesentlich eines der Folgenden:

i) die Glaubwürdigkeit und Durchführbarkeit der Gruppenabwicklungsstrategie,

ii) die Kapazität des Tochterunternehmens, seine Eigenmittelanforderung nach der Ausübung von Herabschrei
bungs- und Umwandlungsbefugnissen zu erfüllen und

iii) die Angemessenheit des internen Verlustübertragungs- und Rekapitalisierungsmechanismus, einschließlich der 
Herabschreibung oder Umwandlung von relevanten Kapitalinstrumenten und berücksichtigungsfähigen 
Verbindlichkeiten des betreffenden Tochterunternehmens oder anderer Unternehmen der Abwicklungsgruppe 
gemäß Artikel 21.“

b) Folgende Absätze werden eingefügt:

„(2a) Erfüllt ein in Absatz 1 genanntes Unternehmen die in Artikel 12a Absatz 1 genannte Anforderung auf 
konsolidierter Basis, so umfasst der Betrag der Eigenmittel und berücksichtigungsfähigen Verbindlichkeiten dieses 
Unternehmens die folgenden Verbindlichkeiten, die gemäß Absatz 2 Buchstabe a des vorliegenden Artikels von einem 
in der Union niedergelassenen, in die Konsolidierung dieses Unternehmens einbezogenen Tochterunternehmen 
begeben wurden:

a) Verbindlichkeiten, die entweder direkt oder indirekt über andere Unternehmen derselben Abwicklungsgruppe, die 
nicht in die Konsolidierung des Unternehmens einbezogen sind und die in Artikel 12a Absatz 1 genannte 
Anforderung auf konsolidierter Basis erfüllen, an die Abwicklungseinheit begeben und von dieser erworben 
wurden;

b) Verbindlichkeiten, die an einen bestehenden Anteilseigner begeben werden, der nicht Teil derselben 
Abwicklungsgruppe ist.

(2b) Die in Absatz 2a Buchstaben a und b des vorliegenden Artikels genannten Verbindlichkeiten dürfen den 
Betrag nicht übersteigen, der sich ergibt, wenn vom Betrag der in Artikel 12 Absatz 1 genannten Anforderung, die für 
das in die Konsolidierung einbezogene Tochterunternehmen gilt, die Summe aus Folgendem abgezogen wird:

a) die Verbindlichkeiten, die entweder direkt oder indirekt über andere Unternehmen derselben Abwicklungsgruppe, 
die in die Konsolidierung des betreffenden Unternehmens einbezogen sind, an das Unternehmen, das die in 
Artikel 12a Absatz 1 genannte Anforderung auf konsolidierter Basis erfüllt, begeben und von ihm erworben 
wurden;

b) der Betrag der gemäß Absatz 2 Buchstabe b dieses Artikels begebenen Eigenmittel.“

ABl. L vom 22.4.2024 DE
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Artikel 3

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum 13. November 2024 die Rechts- und Verwaltungsvor
schriften, die erforderlich sind, um Artikel 1 nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis.

Sie wenden diese Vorschriften ab dem 14. November 2024 an.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen Rechtsvorschriften mit, die sie 
auf dem unter Artikel 1 fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 4

Inkrafttreten und Anwendung

(1) Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

(2) Artikel 2 Nummern 1 und 2 sind ab dem 14. November 2024 anwendbar.

Artikel 2 Nummer 3 ist ab dem 13. Mai 2024 anwendbar.

(3) Artikel 2 ist in allen seinen Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Artikel 5

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 11. April 2024.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Die Präsidentin

R. METSOLA

Im Namen des Rates

Die Präsidentin

H. LAHBIB

DE ABl. L vom 22.4.2024
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